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Satzung 
der Gemeinde Schafflund über die Entschädigung  

ehrenamtlich tätiger Bürgerinnen und Bürger (Entschädigungssatzung) 

 
 

Aufgrund der §§ 4, 24 Abs. 1 und § 24 Abs. 3 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) 
in Verbindung mit der Landesverordnung über die Entschädigung in kommunalen Ehrenämtern 
(Entschädigungsverordnung – EntschVO) sowie der Landesverordnung über die Entschädigung 
der Wehrführungen und ihrer Stellvertretungen der freiwilligen Feuerwehren 
(Entschädigungsverordnung freiwillige Feuerwehren – EntschVOfF) sowie der Richtlinie über die 
Entschädigung von Mitgliedern der freiwilligen Feuerwehren und der Pflichtfeuerwehren 
(EntschRchtl-fF), in den jeweils zu Zeit geltenden Fassungen, wird nach Beschlussfassung durch 
die Gemeindevertretung der Gemeinde Schafflund vom 10.12.2019 folgende  
Entschädigungssatzung erlassen: 

 
§ 1 

Grundsatz 
 

Ehrenbeamtinnen und –beamte, Gemeindevertreterinnen und –vertreter sowie ehrenamtlich 
tätige Bürgerinnen und Bürger erhalten eine Entschädigung oder Auslagenerstattung nach dieser 
Satzung. 
 
 

§ 2 
Aufwandsentschädigung und Sitzungsgelder 

 
(1) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister erhält nach Maßgabe der 

Entschädigungsverordnung eine monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe des 
Höchstsatzes der Verordnung.  

 
Der Stellvertreterin oder dem Stellvertreter der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters wird 
nach Maßgabe der Entschädigungsverordnung bei Verhinderung der Bürgermeisterin oder 
des Bürgermeisters für ihre oder seine besondere Tätigkeit als Vertretung eine 
entsprechende Aufwandsentschädigung gewährt, deren Höhe von der Dauer der Vertretung 
abhängt. Die Aufwandsentschädigung beträgt für jeden Tag, an dem die Bürgermeisterin 
oder der Bürgermeister vertreten wird, fünfundneunzig Prozent von einem Dreißigstel der 
monatlichen Aufwandsentschädigung der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters.  
 
Neben der monatlichen Aufwandsentschädigung sind auf Antrag besonders zu erstatten: 
 

a) bei Benutzung eines Wohnraumes für dienstliche Zwecke die zusätzlichen Aufwendungen 
für dessen Heizung, Beleuchtung und Reinigung; 
 

b) bei dienstlicher Benutzung einer privaten Telekommunikationseinrichtung die Kosten der 
dienstlich notwendigen Telefongebühren, die anteiligen Grundgebühren und bei erstmaliger 
Herstellung des Anschlusses nach Übernahme des Ehrenamtes die anteiligen Kosten der 
Herstellung; 
 

c) die Kosten für die dienstliche Nutzung eines Privat-PKW. Die Höhe der Entschädigung richtet 
sich nach dem Bundesreisekostengesetz (0,30 € je km). 
 
Diese Beträge können für monatliche Zahlungen pauschaliert werden. Für die 
Pauschbeträge gilt, dass diese anhand von aussagekräftigen Unterlagen zu ermitteln und in 
angemessenen Zeitabständen zu überprüfen sind. Die Gewährung der 
Reisekostenpauschale schließt eine Entschädigung für den Privat-PKW nach § 5 dieser 
Satzung aus. 
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(2) Fraktionsvorsitzende erhalten nach Maßgabe der Entschädigungsverordnung eine 

Aufwandsentschädigung in Höhe von 30 € monatlich. 
 
Stellvertretenden von Fraktionsvorsitzenden wird nach Maßgabe der 
Entschädigungsverordnung bei Verhinderung der oder des Fraktionsvorsitzenden für ihre 
besondere Tätigkeit als Vertretung eine Aufwandsentschädigung gewährt, deren Höhe von 
der Dauer der Vertretung abhängt. Die Aufwandsentschädigung beträgt für jeden Tag, an 
dem die Fraktionsvorsitzende oder der Fraktionsvorsitzende vertreten wird, ein Dreißigstel 
der monatlichen Aufwandsentschädigung der oder des Fraktionsvorsitzenden. Die 
Aufwandsentschädigung für die Stellvertretung darf die Aufwandsentschädigung der 
Fraktionsvorsitzenden oder des Fraktionsvorsitzenden nicht übersteigen. 

 
(3) Die Gemeindevertreterinnen/-vertreter erhalten nach Maßgabe der Entschädigungs-

verordnung für die Teilnahme an Sitzungen der Gemeindevertretung, der Ausschüsse, in die 
sie gewählt sind, und an sonstigen Sitzungen, soweit durch die Gemeindevertretung gewählt 
und entsandt, ein Sitzungsgeld in Höhe von 23 €.  
Entsprechendes gilt für stellvertretende Ausschussmitglieder im Vertretungsfall. 

 
(4) Bürgerliche Ausschussvorsitzende erhalten für die Teilnahme an Sitzungen der          

Gemeindevertretung ein Sitzungsgeld in Höhe von 23 € 
 
(5) Die nicht der Gemeindevertretung angehörenden Mitglieder der Ausschüsse erhalten   nach 

Maßgabe der Entschädigungsverordnung für die Teilnahme an Sitzungen der Ausschüsse, in 
die sie gewählt sind, ein Sitzungsgeld in Höhe von 23 €. Entsprechendes gilt für stellvertretende 
Ausschussmitglieder, die nicht der                           Gemeindevertretung angehören, im 
Vertretungsfall. 

 
(6) Die Gemeindevertreterinnen/-vertreter, die nicht der Gemeindevertretung angehörenden 

Mitglieder und die stellvertretenden Ausschussmitglieder, sofern sie nicht als Vertreter an der 
Sitzung teilnehmen, erhalten für die Teilnahme an Ausschusssitzungen in die sie nicht gewählt 
worden sind, ein Sitzungsgeld in Höhe von 6 €. 

 
(7) Die Gemeindevertreterinnen/-vertreter, die nicht der Gemeindevertretung angehörenden 

Mitglieder der Ausschüsse erhalten nach Maßgabe der Entschädigungsverordnung für die 
Teilnahme an Sitzungen der Fraktion ein Sitzungsgeld in Höhe von 6 € je Sitzung für höchstens 
10 Fraktionssitzungen jährlich.  

 
Eine Auflistung erfolgt jährlich durch die Fraktionsvorsitzende/den Fraktionsvorsitzenden. 
Entsprechendes gilt für stellvertretende Ausschussmitglieder, die nicht der 
Gemeindevertretung angehören. 
 

 
(8) Ausschussvorsitzende und bei deren Verhinderung deren Vertretende erhalten nach    

Maßgabe der Entschädigungsverordnung für jede von ihnen geleitete Ausschusssitzung 
zusätzlich ein Sitzungsgeld in Höhe von 23 €.  
 

(9) Die Protokollführerin der Protokollführer erhält für das Protokollieren jeder Sitzung der   
Gemeindevertretung Schafflund eine Entschädigung in Höhe von 23 € 
 

(10) Die Gemeindevertreterinnen und –vertreter erhalten für die Teilnahme an sonstigen    
Sitzungen und für die Vertretung der Gemeinde ein Sitzungsgeld in Höhe von 23 € 

 
   Das Sitzungsgeld wird nicht gezahlt, wenn eine Entschädigung nach § 2 Abs. 1 der       

Entschädigungssatzung gezahlt wird. 
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(11) Die Mitglieder des Seniorenbeirates erhalten nach Maßgabe der EntschVO für die  
Teilnahme an Sitzungen des Seniorenbeirates eine Sitzungsgeld in Höhe von 23 € je Sitzung 
für höchstens 6 Sitzungen jährlich. 
Die oder der Vorsitzende des Seniorenbeirates, bei Verhinderung die oder der     
Stellvertreter/in, erhält für jede geleitete Sitzung des Seniorenbeirates zusätzlich 23 € 
Für die Teilnahme an einer Sitzung der Ausschüsse oder der Gemeindevertretung erhält nur 
ein Mitglied des Seniorenbeirates ein Sitzungsgeld in Höhe von 6 €. 

 
 
(12) a) Die Gemeindewehrführerin oder der Gemeindewehrführer erhält nach Maßgabe der 

EntschVOfF eine Entschädigung in Höhe des Höchstsatzes der Verordnung. 
 
Ihre oder seine Stellvertreterinnen oder ihre oder seine Stellvertreter erhalten die Hälfte der 
Entschädigung. 
 

b) Die Gerätewartin oder der Gerätewart erhält eine Entschädigung nach den Vorgaben der 
Richtlinie über die Entschädigung von Mitgliedern der freiwilligen Feuerwehren und der 
Pflichtfeuerwehren (Entschädigungsrichtlinie – EntschRichtl-fF) in der jeweils aktuellen 
Fassung. 

 
 
 

 
§ 3 

Ergänzende Regelungen 
 

(1) Ehrenbeamtinnen und –beamten, Gemeindevertreterinnen und –vertretern sowie 
ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürgern ist auf Antrag in der nachgewiesenen Höhe 
der entgangene Arbeitsverdienst aus unselbständiger Arbeit gesondert zu ersetzen. Ferner 
ist der auf den entgangenen Arbeitsverdienst entfallende Arbeitgeberanteil zur 
Sozialversicherung zu erstatten, soweit dieser zu Lasten der oder des 
Entschädigungsberechtigten an den Sozialversicherungsträger abgeführt wird. 
 

(2) Selbständige erhalten auf Antrag gesondert für den durch die Wahrnehmung des 
Ehrenamtes oder die ehrenamtliche Tätigkeit entstandenen Verdienstausfall eine 
Verdienstausfallentschädigung, deren Höhe je Stunde im Einzelfall auf der Grundlage des 
glaubhaft gemachten Einkommens nach billigem Ermessen festgesetzt wird. Dabei darf der 
Entschädigungsbetrag je Stunde nicht mehr als das Zweifache der nach dem TVöD VKA 
festgesetzten Stundenvergütung für die Entgeltgruppe 11, Stufe 3 betragen (zz 18,86 €). 
 

(3) Personen, die einen Haushalt mit mindestens zwei Personen führen und nicht oder weniger 
als 20 Stunden erwerbstätig sind, werden gesondert für die durch das Ehrenamt oder die 
ehrenamtliche Tätigkeit bedingte Abwesenheit vom Haushalt auf Antrag entschädigt. Der 
Entschädigungsbetrag für jede volle Stunde entspricht der nach dem TVöD VKA 
festgesetzten Stundenvergütung für die Entgeltgruppe 8, Stufe 3 (zz 14,64 €). 
 

(4) Leistungen nach Abs. 1 bis 3 werden nur gewährt, soweit die Wahrnehmung des Ehrenamtes 
oder der ehrenamtlichen Tätigkeit in den Fällen der Abs. 1 und 2 während der regelmäßigen 
Arbeitszeit und in den Fällen des Abs. 3 während der Hausarbeit erforderlich ist. Die 
regelmäßige Arbeitszeit und die regelmäßige Hausarbeitszeit sind individuell zu ermitteln. 
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§ 4 

Ersatz für Betreuungskosten 
 

Ehrenbeamtinnen und –beamten, Gemeindevertreterinnen und –vertretern sowie ehrenamtlich 
tätigen Bürgerinnen und Bürgern sind auf Antrag die nachgewiesenen Kosten einer durch die 
Wahrnehmung des Ehrenamtes oder der ehrenamtlichen Tätigkeit erforderlichen entgeltlichen 
Betreuung von Kindern, die das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, oder 
pflegebedürftiger Familienangehöriger auf Antrag gesondert zu erstatten. 
Dies gilt nicht für Zeiträume, für die Entschädigung nach § 3 gewährt wird. 
 
 

 
 

§ 5 
Fahrtkosten, Reisekostenvergütung 

 
Ehrenbeamtinnen und –beamten, Gemeindevertreterinnen und –vertretern sowie ehrenamtlich 
tätigen Bürgerinnen und Bürgern sind für Dienstreisen Reisekostenvergütung nach dem BRKG 
zu gewähren. Fahrtkosten für die Fahrten zum Sitzungsort und zurück, höchstens jedoch die 
Höhe der Kosten der Fahrt von der Hauptwohnung zum Sitzungsort und zurück, werden 
gesondert erstattet. Bei der Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge richtet sich die Höhe der 
Entschädigung nach dem BRKG. 
 

§ 6 
In-Kraft-Treten 

 
Diese Satzung tritt rückwirkend am 01.07.2019 in Kraft. 
 
Die Satzung wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen. 
 
Schafflund, 11.12.2019 
 
 
     (Siegel) 
  
gez. 
(Constanze Best-Jensen) 
- Bürgermeisterin- 
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Sitzung der Gemeindevertretung               der Gemeinde Schafflund 
 

 
Zeitpunkt der Sitzung:    Dienstag, 10.03.2020 - 19:30 Uhr - 
 
 
Ort der Sitzung:     Landgasthof „Utspann“ 

Hauptstraße 47, 24980 Schafflund 
 

Tagesordnung: 
 
1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 

2. Beratung und Beschlussfassung über Einwände zum Protokoll vom 11.02.2020 

3. Bekanntgabe der Beschlüsse aus dem nichtöffentlichen Teil der Sitzung der 

Gemeindevertretung vom 11.02.2020 

4. Eingaben und Anfragen 

5. Änderungsanträge 

6. Beratung und Beschlussfassung über die Nichtöffentlichkeit von 

Tagesordnungspunkten 

7. Bericht der Bürgermeisterin, der Ausschussvorsitzenden und der Delegierten 

-Einwohnerfragestunde- 

8.      Beratung und Beschlussfassung zur Kostenbeteiligung der Gemeinde Schafflund am 
Klimaschutzprogramm  

 
9.     Bebauungsplan Nr. 33 „Süderdammacker“:  Beratung und Beschlussfassung 

                 über einen erneuten Entwurfs- und Auslegungsbeschluss; 
                hier: Änderungen bezüglich der Knickfestsetzungen 

  
10.    Änderung B-Plan 26 und 31 „Dammacker I und II“: Beratung und             

Aufstellungsbeschlüsse über die Änderung der B-Pläne bezüglich der 

Knickfestsetzungen 

 

11.    29. Änderung des F-Planes und Bebauungsplan Nr. 40 für die Ausweisung eines 

Sondergebietes Freiflächen-Photovoltaikanlage  

        hier: Beratung und Aufstellungsbeschlüsse  

 

12.    Beratung und Beschlussfassung über die Erteilung eines Planungsauftrages für die 
Erweiterung der KiTa „Kleiner Regenbogen“ am Lindenweg. 
 

13.   Beratung und Beschlussfassung über die Einstellung freiwilliger   
Gemeindezuschüsse wegen einer Neuordnung durch das neue 
Kindertagesfördergesetz (KiTaG) 
 

14.   Beratung und Beschlussfassung zur Stadt-Umland Kooperation 
 

15.    Verschiedenes 
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Die nachstehenden Tagesordnungspunkte werden nach Maßgabe der         
Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung voraussichtlich nicht 
öffentlich beraten: 

 

16.  Vertragsangelegenheiten    
 
17.  Grundstücksangelegenheiten 
 
 

 

 

Schafflund, den 02.03.2020    Gemeinde Schafflund 
        - Die Bürgermeisterin – 
         gez. Constanze Best-Jensen 
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